
nn r.l l

des

SV Cappeln-Tennis e.V.

Der Verein SV Cappeln-Tennis gibt sictr fu§endes Lei&ild, an dem sich das Veteinsleben und die Arbeit
der Organe, derArnf und Funktionsträger scnde aller sonstigen Mitarbeiter orientieren:

Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mi§lieder des Vereins zur freiheitlich denpkratischen
Grundordnung der Bundesrepublik Deutscttland und des Landes Niedersachsen.

Der Verein, seine Arßhäger und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätsen eines umfiassenden
Kinder- und JugendschuEes und treten ftr die körperliche und seelische Unversehrtheit und
Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein, seine Amtsträger und
Mitarbeiter pflegen eine Aufrnerl«samkeitskuJfur zum Scftutz von Kindem und Jugendlichen vor
sexualisierter Gewalt im Sporl

Der Verein steht filr Faimess und tritt filr einen doping- und manipuhtftcnsfreien Sport ein.

DerVelein ist parteipolitisch und religitls neuhal. Er verüiü den Grundsaits religiöser, weltanschaulicher und
ethnischer Tolerarz und Neubaliüät tler Verein wendet sich gegen lntoleranz, Rassismus und jede Form
von politischem Exüemismus. Er üitt nassistischen, verhssung+ und fuemdenbindlichen Besbebungen
sorie jeder Form von Gqralt, unabhängig davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer oder
sexualisierter Art ist, entgegen.

Der Verein fürdert die lnklusion behinderter und nhhtbehinderEr Menschen und die lntegration von

Menschen mitZr.manderungshintergrund. Erverblgrtdae Glekfisfrellung derGeschlechbr.

Der Verein verpflicfrtet sicür zu venantworüichem Handeln auf der Grundlage von Transparenz, lntegriült,

Partizipation und Nachhaltigkeit als Prinzipien einer guten Vereinsführung.
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§ I Name, Sit+ Eintragung und Geschäftsiahr

1) DerVerein frhrt den Namen 
"Sportverein 

Cappeln-Tennis", nachfulgend auch "SV 
Cappeln-

Tennis'genannt

2l Der Velein hat seinen Sitr in 49692 Cappeln. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen
werden. Nach der Eintnagung frhrt er zu seinem Namen den ZusaE e.V..

Der SV Cappeln-Tennis ist ein selbstständiger Zwe(lvelein im Sportverein Cappeln von 1947 e.V..
Er wurcle am 11-11.1983 als nicht eingetragener Verein der Tennis spielenclen Mitglleder des
Sportveleins Cappeln von 1947 e.V. gegrllndet.

2) Der Zweigverein arbeibt im Sinne des Sportvercins Cappeln von 1947 e.Y., regelt alle seine
Angelegenheiten einschließlich der Finanzen selbstsülndig und wählt seine Organe selbst.

3) Die Satsung des $/ Cappeln-Tennis darf der Satzung des Sportvercins Cappeln von 1947 e.V. nicht
widersprechen, im Zweib! gelten die Regelungen der Satzung des Sportveleins Gappeln von 1947
e.V.. Im Konflil«tftall wid ein Schlkfifungsaussc-truss gegrtlndet der zu gleicfien Teilen aus
Mi§liedem des Sportvereins Cappeln von 1%7 e-Y. und des SV Cappeln-Tennis besfteht und eine
gemeinsame Lösung erarbeitet.

3)

§2

1)

§3

1)

2l

Das Geschäftsiahr ist das lGlende{ahr.

ift[iTlTütil]l

Zweck des Vercins

Zweck des Vereins ist die Föderung des Sports, insbesondere des Tennissporb.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

a) entsprcchende Oryanisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kusbetsiebes flIr
alle Berciche, einscfiließlich des Freizeit- und Breitensports,

b) die Durchft hrung eines leistungsorientierEn Tnainingsbeüiebes,
c) die Durchfr hrung von sportspezifiscfien Vereinryeranstaifu ngen,
d) die Beteiligung an Tumieren und sporüichen Vtbttl€mpEn,
e) dle Durchfilhrung von allgenclnen und sporbrientlerten Jugendveranstaltungen und

Jugendrnaßnahren,
f) Aus-/Vlleiterbildung und Einsats von sachgemäß ausgebildeten übungsleitem, Trainem und

Helfiem,
g) die Beteiligung an Kooperationen, Spoft- und Spie§ereinschaften.

§ 4 Gemeinnütsigkeit

1) Eler Verein verblgt ausschließlir*r und unmitblbar gerneinnütr§e äyed«e im Sinne des Abschnitts

"Steuerbegllnstigb 
Zwecke" der Abgabenordnung.

2l Der Verein lst selbsüos ütüg; er verb§fi nicht in ersGr Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3) Mittel des Vereins dtlrEn nur frr die saEungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuurendungen aus Mitbln des Vereins.

4» Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins frernd sind, oder durch
unverhältnisrEßig hohe Veryütungen begllnstigt werden.
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§5

1) Der SV Cappeln-Tennis ist über den Sportverein Cappeln von 1947 e.V. indirekt Mitglaed

Landessportbu nd Niedersachsen
l(eissportbund Cloppen burg und
Tennisverband Niedercachsen-Bremen.

2) Der Verein erkennt die Satsungen, Ordnungen und \lüetü<ampfrestimmungen der Bünde und
Verbände nach Absats 1 als verbindlich an.

3) Um die Durchfllhrung derVeleinsaufraben zu ermöglichen, kann derGesarntvorctand den Einüitt in
Bünde, Verbände und Organisationen und llber den Ausüiü bescfiliellen.

B. Vereinsm itgliedschaft

§ 6 Errerb der titgliedschaft

1) Mitglied des Vereins können natürliche Personen werden. Durch den Eruerb der Mitgliedschaft im
SV Cappeln-Tennis wird zugleich die Mitgliedschaft im Sportvercin Gappeln von 1947 e.V. erworben.

2) Die MiQliedschaft wird durch Auhahme erworben. Es ist ein Aufiahmeanbag in Textbrm an den
SV Cappeln-Tennis zu richten. Die Aufrnhrp in den Verein ist davon abhängig, dass sich das
Mitglied ffr die Dauer der Mi§liedscfiaft verpflichtet am SEPA-Lastschritverfahren bilzunehmen.

3) Der Auhahmeanhag eines Minderjährigen bedarf der schriflichen Eirnuilligung der gesetslichen
VerheEr.

4) Über die Aufirahme entscheirlet der geschäfufthrende Vorctand durch Beschluss. Mit Beschluss-
fiassung beginnt die Mi§liedschaft. Mit der Abgabe des unEzeichneten Auftahmeanfags erkennt
das Mi§lied die Vercinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gtlltigen Fassung an.

5) Ein Auhahmeansprucfi besteht nicht Die Ablehnung derAuhahme muss nicht begrllndetwerden.

6) Ein vereinsinEmes Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Auhahme besteht nicftt Der Urlbg zu den
ordentlichen GericfiEn bbibt unbertlhr[

§ 7 Arbn der tliQlicdschaft

1) DerVerein bestehtaus:

- aktiven Mitgliedem
passiven Mttgliedem
Ehrenmitgliedem.

2l Aktive Mi§lieder sind Mi§lieder, die Angebob des Vereins im Rahmen der besEhenden Ordnungen
nuEen können undloder am Spiel- bzty. \IVetüGmpfreüieb Eilnehmen können.

3) Für passive Mi§lieder steht die Föderung des Vereins im Vordergrund. Sie nuEen die sportlichen
Angebote des Vereins nicttt.

4l Ehrenmitgliederwelden auf Vorschlag des Gesamtvorstandes per Beschluss mit einfacher Mehrheit
der Mi§liederversammlung emannt. lhnen steht ein Stimmrccht in der Mitgliederversammlung zu.

a) im
b) im
c) im
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§ 8 Beendlgung der tilgliedschaft

1) Dae Mitgliedschafr endet

- durch Austritt aus dem Verein (Kündigung);
- durch Ausschluss aus dem Verein;
- durch Stneichung aus der Mitgliederliste;
- durchTod.

2) Der Austitt aus dem Verein (Ktlndigung) erblgt durch Erklärung in Textbrm an die
Geschäfrsadresse des SV Cappeln-Tennis. Der Austriü kann nur zum Ende eines Kalenderjahres
erklärt werden. Dem austrebnden Mitglied steht kein Anspruch auf Rtlckzahlung übezahlter
Beiträge zu.

3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem
Mitgliedschaßverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus «lem MiQliedschaftsverhäIhis,
insbesonderc ausstehende Beibagspflichbn, bleiben hiervon unbefithrt. Vereinseigene Gegen-
stände sind dem Verein herauszugeben oder wertntlßig abzugelEn.

§ I Ausschluss aus dem Verein, Strcichung aus der titgliederlisb

1) Ein Ausschluss kann erblgen, wenn ein Mi§lied

- grob gegen die Satrung oder Odnungen scftuldhaft versEßt
- in grober Wbise den lnElessen des Vereins und seiner Ae/e zuwiderhandelt
- sich grob unsportlich verhält;
- dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere durch

Außerung exhemistischer oder verfassungsEindlicher Gesinnung bznr. Haltung innerhalb oder
außerhalb des Vereins schadet

- gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes verstößt.

2) Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes
Mitglied berechtigt

3) DerAntrag auf Ausschluss istdem beüoffenen Mitglied sarnt Begrllndung zuuleibn. Das beüoftne
Mitglaed wird au$efurdert, innerhalb einer Frist von drei \llbchen zu dem fuüag auf Ausschluss
Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand unter Berttcksichtigung der
Stellungnahme cles beüoftnen Mi§lietls über clen Anüag mit einfacher Mehrheit zu entscheiden.

4) Der Beschluss ist dem Mitglied in Textbrm mit Grtlnden mitruteilen. Der Ausschließungsbeschluss
wird mit Bekann§abe an das betrofiene Mitglied wirksam.

5) Dem betrofienen MiQlied steht gegen den Ausschluss kein vereinsintemes Beschwerderecht zu.
tlerWbg zu den odenüichen Gerichten bleibt unberllhrt

6) Ein Mitglied kann durch Beschluss des geschtlffihrenden Vostandes von der Mi§lietterliste
gesüichen werden, wenn es üoE schriffiicher Mahnung mit der Zahlung von Zahlungs-
verpflichtungen (Beiffilge, Umlagen, Geb0hren eb.) in Vezug ist. Der Beschluss 0ber die Streichung
darf durch clen geschäftsfilhrenden Vorstand erstdann gefasstwenlen, wenn nach Versendung der
Mahnung drei \llbchen versüichen sind und dem Mitglied in der Mahnung die Streichung bei
Nichtrahlung angekünd§t woden ist Der Beschluss tlber die Strcichung lst dem betrofrenen
Mitglied per Brief miEuEilen.

7l Handelt es sich bei dem auszuschlbßenden oder zu strEichenden Mi§lied um ein Mitglied des
Gesarntvorstandes, dann entscheidet die MiQtiederversammlung-
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C. Rechte und Pflichten der Mitgl

§ 10 Beiü:äge, Gebührcn, Umlagen, Beihagseinzug

1) Die Mitglieder sind verpflichtet Beihäge zu zahlen. Es können zusätslich Auhahmegebtihren,
Umlagen, Gebühren frr besondere Leisfungen des Vereins erhoben werden. Darüber hinaus können
Familienbeihäge bs§esetzt werden. Der Familienbeifag umfasst die Beiüagsverpflichtung einer
Familie mit minderiährigen Kindem. Minderjährige Mi§lieder welden mit Vollendung des 18.
Lebensjahres und Eintritt der Volljährigkeit grundsätrlicfi als erwachsene Mitglieder beitragsmäßig
velanlagt.

2l Über ttOtre und Fält§keitsänrtlictrer Beifülge, und Gebtlhren enEcheitletderGesanrtvorstand durch
Beschluss. Umlagen und Aufiahmegebtlhrcn können bis zur HOhe des Dreifachen des jährlichen
Mi§liedsbeihages b@esetstwerden, Besclrl0sse tlber BeihagsEsüsetzungen sind den Mitgliedem
bekanntzu geben.

3) Das Mfulied ist verpflichtet dem Verein Anderungen des Nanens, der Bant<verbindung, der
Anschrift, der E-Mail-Adresse und der Telefun-Nummer mitruteilen.

4l Von Mitgliedem, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erEitt haben, werden die Beiträge,
Gebtlhren und Umlagen zum FälligkeiFtermin eingezogen.

5) lGnn der Bankeiuug aus Grtlnden, die das Mi§lied zu verüeten hat nicht erblgen, sind dadurch
entstehende Bankgebtlhren durcfi das Mi§lied zu hagen.

6) ll\bnn der Beihag im Zeipunkt der Fältigkeit nicht beim Vereln eingegangen ls[ befindet sich das
Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsvezug.

7) Fällige Forderungen können vom Verein außeryerichtlich und gerichtlich geltend gemacht werden.
Die entsbhenden KosEn hat das Mitglied zu hagen.

8) DergeschäftsfrhrendeVorstand kann in begrtlndeEn Einzelftlllen Beihagsleistungen oder-pflichten
ganz oder bilweise erlassen oder stunden bzrv. Mitgliedem die Teilnahme am SEPA-
Lastschriftverfiahren erlassen.

Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitsende können vom Gesamtvorstand von der Beifagspflbht befieit
welden.

§ 1f tflgliedenechb minderjähriger VercinsmiElieder

1) Kinder bis zum vollendeEn 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschäßunfähig im Sinne
der Regelungen des BGB gelEn, können ihrc Antrag+ und Rederechb in der Mi§lieder-
versammlung nicht persönlach, sondem nur durch die gesetrlichen Vertreter austlben. Alle weiteren
Mi§liedschaftrechte, insbesondere die NuEung der sporüichen Vereinsangebote, können diese
Mi§lieder person licfr austlben.

2l Minderjähdge Mitglieder aischen dem vollendeten 7. und dem vollendebn 18. Lebensjahr üben
ihrc Mi§liedschaftsrechE im Verein persönlich aus. lhrc gesetrlicfien Verheter sind von der
V\lahmehmung der Mi§liedschaftsrechte ausgescürlossen, sind aber berechtigt an Mitglieder-
versammlungen teilzunehmen.

§ 12 Ordnungsgffilt des Vercins

1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Satsung sorie der Vereinsoldnungen zu
beachten, einzuhalten und insbesondere den fuiweisungen und Entscheidungen der Vereins-
organe, Miüaöeiter und Übungsleiter Folge zu lelsbn.

2l Ein Verhalten eines MiQlieds, das nach § I Ab§. 1 dieser Süung zum Veleinsausschluss frhren
kann, kann auch nachb§ende Vereinssanktion nach sich ziehen:

a) Beftistebr, bis maximal sechsmonatigerAusschluss vom Trainings- und Übungsbetrieb.

3) Das Verfahren wird vom Gesamtvorstand eingeleitet

6
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4l Das befuofiene Mi§lied ist Ober die zu verhängende VereinsstraE sarnt Begründung zu infurmieren
und wid auQefurdert innerhalb einer Frist von drei Vtbchen Stellung zu nehrnen. Nach Ablauf der
Frist ist vom Gesarrtvorstand unEr Berllcksichtigung der Stellungnahme des betrorftnen Mi§lieds
mit einfacher Mehrheit Ober die Verelnssffi zu enbcheiden.

5) Der Beschluss ist dem Mi§lied in Textfiorm mlEuteilen. Die Vereinsstrafe wird mit Bekann§abe an
das beüoftne Mi§lied wirksam.

6) Dem beüroftnen Mitglied sEht gegen den Beschluss Ober die verhängE VereinsstraE kein
veleinsintemes Beschwerderechtzu. DerWeg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unbertihrt.

§ {3 Die Vercinsorgane

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederuersammlung;
- der geschäftsfilhrende Vorstand;
- der Gesarntvorstand;
- die Jugendversammlung;
- der Jugendvorstand.

§ 14 Die ti$liedervercammlung

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederuersammlung.

2l Eine Mi§liederversammlung findet mindesbns einmal im lGlenderjahr statt. Die Mitglieder-
versammlung sollte jareih im Mäz durchgefllhrtwerden.

3) Die Mitgliederversammlung wird vom geschäfuffhrcnden Vorstand unter Einhaltung einer Frist von
arei V\lochen durch Aushang im Vereinsheim, KösErs Weg 11, 4%92 Cappeln und durch
Veröfientlichung auf der Vereins-Homepage unter www.w-cappeln.de unter Angabe der
Tagesordnung einberubn. Die Fdst beginnt mit dem auf die Veröftnüidtung blgenden Tag. Die
Tagesordnung seEt der gescfräftsfllhrende Vorstand durch Beschluss ftst Alle Mi§lieder sind
belechtigt, an der Mi§liederversammlung teilzunehrnen.

4) Der geschäfrsftlhrende Vorstrand l<anniedrezeit eine Mi§liederuersammlung einberubn, wenn das
lnEresse des Vereins es erbdert Sie muss einberuEn werden, wenn es von mindestens 2OoÄ aller
Mi§lieder schdflich unEr furgabe des Zwecks und der Grtlnde vom geschäftsfllhrenden Vorstand
verlangt wird. Gegenstand der Bescfrlussfassung einer denart§en Mitgliederversammlung sind nur
die mit der Einberufung mitgebilten Tagesordnungspunkte. Erganzungen der Tagesodnung sowie
weitere Anffige sind ausgeschlossen. Einberufungsform und -frist eryeben sich aus Absats 3.

5) Jede ordnungsgemäß einberuEne Mi§liederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der
amuesenden Mi§lieder bescfilussfäh§.

6) Die Mi§liederversammlung wild vom 1. Vorsitsenden, beidessen Verhinderung von einem anderen
Mi§lied des gescträftsffhrenden Vorstandes geleiEt. lst kein Mi§lied des gescttäßfrIhrenden
Vorstandes anresend, bestimrnt die Versammlung den VersammlungsleiEr. Der Versammlungs-
leiter bestimmtden Protokollfuhrer. DerVersammlungsleiter kann die Leifung derVersammlung auf
eine andere Person tlberhagen.

7l Alle Abstimmungen und Wählen erb§en grundsätzlich ofien per Handzeichen oder beiTeilnahme
an einer virürellen oder hybriden Mitgliedelercammlung auch durch elelGonische Stimmabgabe.
Wenn geheime Abstimmung beanfagt wird, entscheidet dartlber die Mi§liederversammlung. Eine
geheime Abstimmung ist durcfzufllhlen, wenn dies von mindestens einem Driüel der abgegebenen
gültigen Stimmen verlangt wird.
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8) Die Beschl0sse der Mi§liederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
gtlltigen Stimmen gefasst Bei Stimrengleichheit gilt ein Anüag als abgelehnt Stimmenthaltungen
werden als ungllltige Stimmen gerrerbt und nicfrt mi§ezählt Zur Anderung der SaEung ist eine
Mehrheit von aei Dritbln der abgegebenen gültigen Stimrpn erfuderlich.

9) ÜOer O e Beschltisse der Mi§liedervensammlung ist ein Probkoll aufzunehmen, das vom
Versammlungsleiter und vom Probkol!fllhrer zu unbzeichnen ist-

10) Jedes Mi§lied hat mit Vollendung des 16. Lebensiahrcs in der MiQliederversammlung ein
Stimmrecht und eine Stimme. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Das
Stimmrccht kann nur persönlich ausgeübt werden und ist nicht Obertragbar.

11) Die Mi§lieder des geschäßfrhrenden Vorstandes und des Gesarntvodandes werden einzeln
gewählt. Es ist der lGndidat galählt, der mehr ab die Hälfte der abgegebenen gtlltigen Stimmen
erhalten hat. Eneicht kein Kandidat im 1. Wählgang die absolute Mehrheit, findet eine Stichwahl
arischen den beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl statt. Gertählt ist im 2. \lllahlgang
der lGndidat der die meisten Stimrnen erhäll Beigleicher Stimmemahl entscheidet das Los. Die
Vorstandsmi§lieder sind wirl«sam genrählt, wenn die garählten Kandktaten das Arnt angenomnren
haben.

121 Antrlge zur Tagesordnung können von allen Mi§liedem in Textbrm unter Angabe des Namens
gestelltwerden. Die Anträge sind zu begründen und mtlssen dem geechäßfllhrenden Vorstand bis
zum 31. Januar des Jahres zugehen-

13) Mitgliederversammlungen finden grundsätrlicfr als Präsenanersammlungen sEtt. Der geschäF
fiIhrende Vorstand kann beschließen, dass die Mi§liedervesammlung ausschließlich als virtuelle
Mi§liederversammlung in Form einer onlinebasierten Videorersammlung oder als Kombination von
Päsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride Mi§liederversammlung) stattfindet.
Ohne einen enBprechenden Beschluss des geschäßfrhrenden Vorstandes haben die Mitglieder
keinen Anspruch daraut virtuell an einer Präsenzversammlung EiEunehrnen.

14') Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die online an der virtuellen bal. an der hybriden
Mitgtiederversammlung teilnehmen, wild durch geeignete technische Vonichtungen die Möglichkeit
gegeben, virtuell an der Mi§liederversammlung Eitsunehrnen und das Stimmrecht auf
elel«honischem Wbge auszu0ben. Die Eimelheibn zur Registierung und @vvährleisttng der
Zugangsberecfrtigung und Ausllbung des Stimmrechts können in der Geschäfrsordnung gercgelt
werden. DieAuswahldertecfinischen Rahmenbedingungen (2. B. dieAusrahlderzuverwendenden
Softrvare bzrv. Programrne) legt der greschäfrsfiIhrende Vorstand per Beschluss bst.

15) Technische \Mdrigkeiten, die zu einer Beeinüächtigung bei der Teilnahme oder bei der
Stimmrechtsausübung fllhren, bercchtigen die bilnahrne- und stimmberechtigEn Personen nicht
dazu, gefassE Beschlusse und vorgenommene \llhhlen anzuEchten, es seidenn, die Ursache der
technischen \Mdrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich des Vereins zuzurechnen.

16) !m Übrigen gelten fitr die virtuelle bru. hybftte Mi§lialerversammlung die Vorschriften ttber die
Mi§liederuersammlung sinngemäß.

§ 15 Zuständigkeit der tilgliederyerammlung

Die Mitgliederversammlung ist filr fo§ende VereinsangebgenheiEn zuständig:

1. Entgegennahme der BerichE des Gesamtvorstandes;
2. Entgegennahme des Kassenprtlfuerichtes;
3. Entlastung des Gesamtvorstiandes;
4. \rVahl und Abbenrfung der Mi§lieder des Gesanrtvorstandes, soweit die Satsung nicht erhras

Abuveichendes rcgelt;
5. l/Vahl der KassenprtlbC
6. Beschlussfassung tlber Umlagen
7. Emennung von Ehrenmi@liedem und Ehrenvorsitrenden
8. Anderung der SaEung und Beschlussf;assung ttberAuflösung oder Fusion des Vereins;
9. Beschlussfassung Uber eingegangene Antrilge.
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§ 16 D,er geschäftsfühnnde Vorctand

1) Der gescträfufilhrende Vorstand gem. § 26 BGB besbht aus dem Vorsitsenden und arei bis ftnf
weiteren Personen. Die Vorstandsmitglieder bestimnen in ihrer konstifuierenden Sitrung die
AuQabenverbilung eigenstlndig in einem Geschäftsverteilungsplan.

2) Der Verein wird gerichtlich und außergerkfitlich durch ruei Mi§lieder des geschätufllhrenden
Vorstandes gerneinschafrich verfieEn. Die Bestellung der Mi§lieder des geschäftsführenden
Vorstandes erblgt durch Wähl auf der Mi§liederversammlung. Die ArnMauer betägt zvvei Jahre.
Wederwahl ist zulässig.

3) AuQabe des gescträftsfllhrenden Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsfrlhrung des Vereins. Er ist
ftr alle Au$aben zusülndig, die niclrt durch die Satsung oder Odnungen einem anderen Vereinsorgan
zugewiesen sind.

4) Der geschäftsftIhrende Vorstand kann Ausschtisse bitden und filr herausgehobene AuQaben
Beauftragte ernennen.

5) Der geschäfüffihrende Vorstand bleibt auch nach Ablauf der ArnBzeit im Arnt, bis ein neuer
geschäftsflihrender Vostand genrählt ist.

6) Abwesende können geurählt werden, wenn sie ihre Bereißchaft zur Annahme des Amtes vorher
schritrich erklärt haben und die schrifliche Erklllrung in der Mi§liederversammlung vorliegt

7) Scheidet ein Mitglied des gescfrffithrenden Vorstandes während der lauEnden Arnbzeit vozeitig
aus, so kann der Gesamtvorstand frr die resüiche Arntszeit des Ausgescttiedenen durch Beschluss
einen Nachblger bestimmen.

8) Sitrungen des geschäßftlhrcnden Vorstandes weden durch den VorsiEenden, bei dessen
Verhinderung durch ein andercs Mitglied des geschäftsfilhrenden Vorstandes, einberufen. Der
geschäßfilhrende Vorstand ist beschlussftlhig, wenn mindesEns die Hälfte der sich im Arnt
befindlichen Vorstandsmitglieder anrvesend ist- Er kann Mehrheitsbeschltlsse im Umlaufoerfahren per
E-Mail oder per Telefon- oder VideokonErcnz fassen, wenn mindestens zrvei Vorstand+mitglieder an
der Bescfilussf,assung per E-lrllail oder Telefon- bzw. Videokonfurem mitwirken. ln Teleüon- oder
Videokonblenzen gefiassE Beschltlsse sind innerhalb einerWocfie schriroich zu prcüokollieren. Per E-
Mail gefassb Bescfrltlsse sind auszudrucken und zu arcfiivieren- Die Mi§lieder des
geschäftsfrhrenden Vorctandes haben in der Sitsung des geschäfisfthrenden Vorstandes je eine
Stimne. Bei Stimmengleichheit enbcheklet die Stimme des/der Vorsitrenden.

9) Besctrlüsse des geschäfisfrhrcnden Vorstandes sind zu probkollieren.

§ {7 Der Gesamtvorctand

1) DerGesarntvorstandbestehtaus

- den Mitglialem des gescfräftsfilhrenden Vorstandes
- bis zu ffnf Beisitsem
- dem Jugendleiter

2l AuQaben des Gesarntvorstandes sind insbesondere:

- Vorlage von Jahresberichten frir die Mi§liederversammlung
- Ausschluss von Mitgliedem und Vefiängung von Sanktionen
- Berufung von Nachfulgem flir ausgeschiedene Mi§lieder des geschtlftsftIhrenden Vostiandes
- Beschlussfassung Ober Beiträge und Gebllhren

3) Der Gesarntvorstand wird bei Bedarf einberufun. lm Übrigen gitt § 16 Abs. 8 entsprechend.
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§ t8 Die Vercinsiugend

1) Die Vereinsjugend ist die Gemeinschaft aller Mi§lieder bis zurVollendung des 21. Lebensjahres und
ist zuständig ftlr Jugendangelegenheibn des Vereins.

2) Die Vereinsiugend filhrt und venraltet sich selbständig und enbcheidet tlber die ihr zufließenden
Mittel unEr Bertlcksichtigung der Gerneinnotsigkeit des Vereins.

3) Organe derVereinsjugend sind:

a) derJugendvorstand
b) die Jugendversammlung

Der Jugendleiter ist Mitglled des GesarntvorsEndes.

4') Das Nähere rcgelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins beschlossen
weden kann und der Genehmigung des Gesarntvorstandes be<larf. Die Jugendordnung darf dieser
Satzung nichtwidersprechen. lm Zweiblsfallgelten die Regelungen dieser Satsung.

F. Sonstige Bestimm

§ 19 Vergütung der Tätigkeit der Organmislieder, Aufirendungseratz, bezahlte
titarbeit

1) Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf und unter Ber0cksichtpung der wirtschafrlichen Verhältnisse
und der Haushaltslage beschließen, dass Verein+ und Organärnbr gegen Zahlung einer
pauschalen Aufirandsentscträdigung gem. § 3 Nr. 26 a ESIG ausge0bt werden. Für die
Entscheidung llber Vertagsbeginn, Verhagsinhalte und Verhagsende ist der geschäftsflihrende
Vorstand zuständig. Der geschäfufllhrcnde Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung
der wirtschaftlicfien Verhältnhse und der Haushaltslage Aufträge tlber Tätigkeiten ftlr den Verein
gegen eine angemessene VeqüUng oder Honorierung an Ddtb vergeben.

2l Zur Erledigung der Geschäftsftlhrungsau$aben ist der geschäftsftthrende Vorsüand ennächtigt, im
Rahmen der wirFchaffichen Verhältnisse und der Haushaltslage Mitarbeiter fitr die Verwaltung
einzustellen. lm Wbiteren ist nur der geschäftsflIhrende Vorstand ermächtigt zur Erfrllung der
satrungsgernäßen Zwecke Verbäge mit Übungsleitem abzuschließen. Das arbeitsrechtliche'
Dircktionsrecht hat der 1. Vorsitsende oder im Verfiinderungsfall ein anderes Mitglied des
geschäfrsf0hrcnden Vorstandes.

3) tm Übrigen haben die Mi§lieder und Mitarbeiter des Vereins einen AufirvendungsercaE-anspruch
nach § 670 BGB filr solc{re Aufirendungen, die ihnen durch db Tätigkeiten im Auftrag des Vereins
entstanden sind. Die MiQlieder und Mi&arbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten.

4l Der Anspruch auf Aufirendungsersd kann grunds&licfi nur innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Ersffiungen werden nur gwährt" wenn
die Aufirvendungen mit prüfiähigen Belegen und Außtellungen nachgewiesen werden.

5) Einzelheiten können in einer Finarzordnung geregelt werden.
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§ 20 Kassenprüfer

1) Die Mitgliederversammlung wählt mindesEns ryei KassenprtiEr, die nicht dem geschäfufrhrenden
Vorstand oder Gesamtvorstand angehören dtlrbn.

2) Die Amßzeit der KassenprttGr beffigt avei Jahre, wobei mindesEns ein lGssenprtlEr in geraden
Jahren und mindestens ein Kassenprllbr in ungeraden Jahren garählt wird. Die Wederwah! fiIr eine
weitere Arntszeit ist zulä*sig. Die Mi§liederversammlung kann statdessen oder zusäElich
beschließen, dass der gescträfuffihrende Vor§and qualifzierb Drifte mit der Prllfung der
Ordnungsgemäßheit der Geschäßfilhrung beauflragt.

3) Die KassenprllEr prtlfen mindestens einmaliährlich die gesarnte Vereinskasse mit allen Konbn,
Buchungsunbrlagen und Belegen und erctatbn der Mi§liateryersammlung dartlber einen Bedcht.
Die Kassenpr{lbr sind zur urrfassenden Pr{tfung aller Kassen und alhr UnErlagen in sachlicher und
rechnerischer Hinsicht betechtigt

4l Die Kassenprüfur beanhagen in der Mi§liederuersammlung die Entlastung des Gesamtvorstandes.

§ 2l Verelnsordnungen

1) Soweit die Satrung nicht etwas Abweichendes regelt, ist der Gesamtvorstand ermächtigt durch
Beschluss nachb§ende Ordnungen zu erlassen.

a) Beiüagsordnung
b) Finarzordnung
c) Geschäftsordnung.

2) Die Jugendversammlung kann eine Jugendordnung beschließen. die der Genehmigung des
Gesamtvorstandes bedarf.

3) Die Ordnungen sind nicht Bestandteilder Satrung.

§ 22 Halung

1) Ehrenarntlich Tätige und Organ- oder funtshäger, deren Vergütung den Ehrenamtsfreibefag gem.

§ 3 Nr. 26 a ESIG im Jahr nicht ttbersfieigt hden frlr Schäden gegentlber den Mi§liedem und
gegentlber dem Verein, die sie in Erfllllung ihrer ehrenarntlichen Tätigkeit verursachen, nur ftr
Vorcatz und grobe Fahrltlssigkeit

2l EbrVerein haftetgegentlberden Ml§liedem im lnnenverhältnis nichtftrleichtfahrlässig verursachte
Schäden, die Mi§lieder bei der Aus0bung des SporB, bei BenuEung von Anlagen oder
Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht
durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.
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§23 Datenschuts

1) Zur Erfrllung der Zruecke und Au$aben des Vereins werden unEr Beachfung der Vorgaben der EU-
DatenschuE€rundverordnung (DS.GVO) und des Bundesdatenschutrgesetses (BDSG) personen-
bezogene Daten Uber persönliche und sachliche Verhälhisse der Mi§lieder im Verein verarbeitet.

2) Soreit die in den jeweiligen Vorschriten beschriebenen Voraussetrungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmi§lied insbesondere die blgenden Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- das Recht auf Ltlschung nach Artikel 17 DS€VO,
- das Recht auf Einschränkung derVerarbeitung nach Artile! 18 DS€VO,
- das Recht auf Datenllbertragbarkeit nach Artikel 20 DS€VO,
- das \Mderspruchsrecüt naci Artikel2l DS€VO und
- Recht auf Beschwerde beieinerAußichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.

3) Den Oryanen des Vereins, allen MitarbeiEm oder sonst fiIr den Verein Tätigen ist es untersagt,
personenbezogene DaEn unbefugt zu anderen als dem iweiligen zur Aufrabenerftlllung
gehörenden Zwer/r,zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritbn zugänglich zu rnachen oder sonst zu
nutsen. Diese Pfricht besteht auch tlber das Ausscheiden der oben genannbn Personen aus dem
Verein hinaus.

G. Schlussbestimmu ngen

§ 2f Aufltlsung des Vercins

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einerzu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen weden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Mertel der abgegebenen
gOltigen Stimmen erbrderlich.

2l Sobrn die Mitgliederversammlung nicht andercs beschließt sind im Falle der Auflösung die
Mitglieder des geschäftsfllhrenden Vorstandes die Liquidatoren des Vereins.

3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wbgfall sfieuerbegtlnst[rter Zurecke tsllt das Venrügen des
Vereins an den Sportverein Cappeln von 1947 e.V., der e unmiblbar und ausschließlich flIr
geneinntttrige, mildtltige oder kircfiliche Zwed<e zu verwenden hat

§ 25 Gllltigkelt dieser satsung

1) Diese SaEung wurde durch die Mi§liederversammlung am03J1.2ü23 beschlossen.

2l Diese Satsung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Unterzelchner der Satzungsneufasoung des baldigen Venins: SV Cappeln-Tennb e.V. am
03.11.mß

Vomame Chrisbph lrt:llri:lll
Zuname Grote Bramlaoe
\l\llohnort 49692 Cappeln 49692 Gappeln

Stmße, Nr. Tr,ki(notah S++ i 5l. ) üt

Unterschrift fun:,lqt,6t ,b il-
I
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Vomarne Peüa Ultr
Zuname Irrltnfl?l Riemann
tlfbhnort 49692 Gaooeln

Straße, Nr. §o" ß. Jfr. 3+ ü{nen.r,lr,s 
t t-

Unterschrift ? /r"'b*? $D,twann

Vomarne MF,iEtI] Gustav
Zuname Jans Voet

49692 CaooelntAlchnort 49661 Cloppenburg

Straße, Nr.

Unterschrift ,,6
/

Vomame

-
.1:l I ltr I

Zuname Reinke
mhnort - l 49692 Caooeln

Straf3e, Nr. 9l *r* rÄ. 3/
Unbrschrift rA^/ 0*l

Gappeln, den 03.1 1.2023
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